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	LOGO Kirchgemeinde
	Anstellungsverfügung 

	

	
	vom 22. Januar 2026 
	

	
	gestützt auf § 28 Abs. 1 LKV und § 3 lit. b Ziff. 5 BVO
	

	Katholische Kirchgemeinde XXX
	
	

	Adresse
	
	

	PLZ Ort 
	
	




Der Katholische Kirchgemeinderat _________ , gestützt auf § 28 Abs. 1 LKV, beschliesst unter dem Vorbehalt der Zustimmung der betreffenden Person folgende Anstellung:
Personalien
	Name
	[Betreff]
	AHV-Nr.
	756. 

	Vorname
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Geburtsdatum
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Adresse
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Zivilstand
	Wählen Sie ein Element aus.

	Wohnort
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Bürgerort
	Bei Ausländern Nationalität


Anstellung
	Funktion
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	vorgesetzte Stelle
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

	Arbeitsort
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben

	Beginn 
	15. April 2023
	Befristung
	unbefristet

	Aufgaben
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Entlöhnung
	Besoldungsklasse XX / Stufe XX




	Besonderes
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.




Versicherungsschutz
	Unfallversicherung
	Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung (BU/NBU) mit Zusatzversicherung (UVGZ)

	Krankentaggeldvers.
	Krankentaggeldversicherung abgeschlossen (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall)

	Pensionskasse
	Versichert bei AXA Stiftung Berufliche Vorsorge


Besondere Verpflichtungen und Vereinbarungen
	Wohnsitzpflicht
	Wählen Sie ein Element aus.

	
	 

	Richtlinien
	Die/Der Angestellte verpflichtet sich, die Richtlinien „Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld“ der Schweizer Bischofskonferenz SBK und der VHOS einzuhalten.

	Spesen
	Die Entschädigung von Spesen erfolgt gemäss Spesenreglement der Kath. Landeskirche Thurgau vom 21. Februar 2007 (von der Steuerverwaltung des Kantons Thurgau genehmigt am 20.02.2007).

	Vereinbarung
	Der/Die Mitarbeiter/in verpflichtet sich, dem Arbeitgeber alle drei Jahre einen Sonderprivatauszug aus dem Schweizerischen Strafregister zukommen zu lassen. Einträge, welche die seelsorgliche Eignung in Frage stellen, sind kündigungsrelevant.


Anstellungsbedingungen
Die Anstellungsbedingungen sind in der Verordnung der Katholischen Synode des Kantons Thurgau betreffend die Besoldungen, Taggelder und Entschädigungen vom 13.12.2001 (RB 188.211) geregelt.
Subsidiär sind in folgender Reihenfolge sinngemäss anwendbar: Die Rechtsstellungsverordnung des Kantons Thurgau (RB 177.112) und das Schweizerische Obligationenrecht (SR 220).
Bei anstellungsrechtlichen Streitigkeiten ist zunächst die Schlichtungsstelle der Landeskirche anzurufen, sodann besteht das Beschwerderecht gemäss den geltenden Bestimmungen der Landeskirche.
Unterzeichnung
Anstellungsbehörde: 
Kath. Kirchgemeinderat _____________
Weinfelden, 22. Februar 2023



	Sigillum
	Vorname Name, Präsident
	
	2. Unterschrift 



Zustimmung der angestellten Person zu dieser Verfügung:



	
	Ort und Datum
	
	Vorname, Name



image1.emf
Jahreslohn brutto ink. 13. ML CHF 0.00

Stundenteiler inkl. Ferien

   bis Altersjahr 49:   1911

   ab Altersjahr 50:    1878

Total Stundenlohn brutto CHF 0.00

(Jahreslohn inkl. Zulagen/Stundenteiler)

Familienzulage 

(CHF 1.25 pro Stunde)

CHF 0.00

Total Jahreslohn inkl. Familienzulage brutto CHF 0.00

Im Stundenlohn sind enthalten: 13. Monatslohn, Ferien- und Feiertagsentschädigung


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Jahreslohn brutto ink. 13. ML				CHF		0.00



		Stundenteiler inkl. Ferien

		   bis Altersjahr 49:   		1911

		   ab Altersjahr 50:    		1878



		Total Stundenlohn brutto				CHF		0.00

		(Jahreslohn inkl. Zulagen/Stundenteiler)



		Familienzulage (CHF 1.25 pro Stunde)				CHF		0.00

		Total Jahreslohn inkl. Familienzulage brutto				CHF		0.00



		Im Stundenlohn sind enthalten: 13. Monatslohn, Ferien- und Feiertagsentschädigung






